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Rund 980 bundesweit geltende Vorschrif-
ten müssen Heime in Deutschland beach-
ten. Die Bürokratie in Altenpflegeheimen
scheint seit dieser Zählung vor sieben Jah-
ren nicht geringer worden zu sein, wie
pflegebedürftige Menschen und Praktiker
monieren.

Das Problem der zunehmenden Bürokrati-
sierung der Altenpflege ist schon seit Jahren
bekannt. Vor allem die immer weiter ausu-
fernden Anforderungen an die Verschriftli-
chung aller Pflege- und Betreuungsmaßnah-
men stehen im Fokus der Kritik vieler
Praktiker.

Dabei dürfte zwar unbestritten sein,
dass eine Pflegedokumentation und Pflege-
prozessplanung dem derzeitigen Stand der
pflegewissenschaftlichen Erkenntnisse ent-
spricht. Der prinzipielle Widerspruch be-
steht allerdings darin, dass diese Anforde-
rungen in Elfenbeintürmen entwickelt
wurden, ohne die real existierenden perso-
nellen Ressourcen in den Heimen zu
berücksichtigen. Nach den Vorgaben der
Kostenträger bewegen sich diese Ressour-
cen nämlich auf einem so niedrigen Niveau,
dass eine ganzheitliche, bedürfnisorientier-
te Pflege und Betreuung der Bewohner
selbst bei größtem Engagement der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter schon vor der
sukzessiven Einführung einer geregelten
Dokumentation kaum zu realisieren war.

Die Heime stehen somit vor der unlösba-
ren Aufgabe mit einer seit Einführung der
Pflegeversicherung sogar tendenziell rück-
läufigen Personalausstattung immer weiter
ansteigenden bürokratischen Anforderun-
gen gerecht werden zu müssen. Ein Spagat,
der nicht gelingen kann, ohne entweder die
Dokumentationspflichten oder die Versor-
gung der Bewohner zu vernachlässigen.
Wie der Verband Deutscher Alten- und Be-
hindertenhilfe bereits im Jahre 2003 fest-
stellte, blieben den Pflegekräften schon da-
mals nur noch 62 Prozent ihrer Arbeitszeit
für praktische Pflegetätigkeiten. Auch
wenn dazu keine aktuellen Zahlen vorlie-
gen, ist anzunehmen, dass sich dieser Wert
seither noch weiter verringert hat.

Ein weiteres bürokratisches Problem be-
steht in der Überregulierung der Heime
durch die unkoordinierten und teilweise wi-

dersprüchlichen Kontrollen verschiedener
externer Aufsichtsbehörden. So zählte
ebenfalls im Jahre 2003 die Forschungsge-
sellschaft für Gerontologie mehr als 980
bundesweit geltende Vorschriften, die Hei-
me zu beachten haben.

Aufgrund der skizzierten Zusammen-
hänge erarbeitete der von der damaligen
Bundesregierung initiierte »Runde Tisch
Pflege« Vorschläge zur Entbürokratisie-
rung der Altenpflege, die 2005 veröffent-
licht wurden. Fünf Jahre später ist jedoch
festzuhalten, dass dies nicht nur ohne prak-
tische Folgen blieb, sondern sich die Situati-
on seither sogar noch weiter verschärfte.

In den verbalen öffentlichen Bekundun-
gen von Politikern sind »Bürokratieabbau«
und »Verbesserung der Pflegequalität«
zwar noch immer beliebte Schlagworte, die
auf die Praxis allerdings keinerlei Auswir-
kungen haben.

Ganz im Gegenteil: Ein weiterer Ausbau
der bürokratischen Anforderungen führt
bei gleichbleibenden personellen und somit
zeitlichen Ressourcen letztlich zu einer Ver-
schlechterung der Pflegequalität, da den
Mitarbeitenden in den Heimen immer we-
niger Zeit für die Befriedigung von Be-
wohnerbedürfnissen verbleibt.

Kontrollen harmonisieren

Externe Prüfungen von Pflegeeinrich-
tungen sind zweifellos unverzichtbar. Die
Kontrollen werden jedoch noch immer von
einer Vielzahl von Aufsichtsbehörden
durchgeführt, so dass Doppel- oder sogar
Dreifachprüfungen derselben Sachverhalte
– teilweise zudem mit unterschiedlichen Er-
gebnissen – an der Tagesordnung sind. Mit
Einführung des Pflege-Weiterentwick-
lungsgesetzes vom 1. Juli 2008 ist eine wei-
tere Regelprüfung hinzugekommen: Bis En-
de 2010 müssen alle Pflegeeinrichtungen
vom Medizinischen Dienst der Kranken-
kassen (MDK) einmal überprüft werden.
Ab dem Jahr 2011 hat die Prüfung dann
jährlich zu erfolgen, so dass der auch schon
zuvor bestehende Prüfauftrag des MDK
nun in einer hohen Frequenz regelhaft fest-
geschrieben ist. Diese Kontrollen sind
gemäß § 117 SGB XI zwar mit den Über-
prüfungen nach dem Heimgesetz zu harmo-
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nisieren, doch davon ist in der Praxis nichts
festzustellen.

Der MDK-Prüfkatalog wurde nach dem
Willen des Gesetzgebers gemeinsam mit
den Leistungserbringern erarbeitet. Ange-
sichts der im Folgenden beschriebenen
Konsequenzen dieser Prüfungen stellt sich
allerdings die Frage, ob die Vertreter der

Pflegeeinrichtungen ihren Aufgaben in den
Gremien gerecht geworden sind.

Transparenz durch Schulnoten?

Der Kontrollauftrag des MDK ist in vier
Bereiche mit einer unterschiedlichen An-
zahl von Prüfkriterien gegliedert:

■ Pflege und medizinische Versorgung
(35 Kriterien)

■ Umgang mit demenzkranken Bewoh-
nern (10 Kriterien)

■ soziale Betreuung und Alltagsgestaltung
(10 Kriterien)

■ Wohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft
und Hygiene (9 Kriterien)
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Der Medizinischer Dienst der Krankenversicherung (MDK) ist
der medizinische Begutachtungs- und Beratungsdienst der ge-
setzlichen Krankenkassen und Pflegekassen. Er nimmt vielfälti-
ge Aufgaben für seine Träger wahr, u. a. bei Pflegebedürftigkeit
und Rehabilitation. […]

Die Rechtsgrundlagen des MDK finden sich im Neunten Kapitel
des Sozialgesetzbuches (SGB) V (§§ 275 -283). Der MDK ist in der
Regel landesweit organisiert und wird von den Landesverbän-
den der Krankenkassen und den Vertretungen der Ersatzkassen
im Land getragen. Er ist eine eigenständige Arbeitsgemein-
schaft, die überwiegend mit eigenem, beim MDK angestellten
Personal arbeitet. Kerngruppen der gutachterlich Tätigen sind
Ärzte, die in allen Feldern begutachtend und beratend tätig sind
und Pflegefachkräfte, die überwiegend in der Pflegebegutach-
tung und Qualitätsprüfung von Pflegeeinrichtungen tätig sind.

Grundlage der Tätigkeit der Gutachter des MDK ist das Prinzip
der fachlichen Unabhängigkeit (§ 275 Abs. 5 SGB V). Bei der Be-
urteilung medizinischer und pflegerischer Sachverhalte unter-
liegen die Gutachter des MDK keinen Weisungen der Auftrag-
geber.

Die Finanzierung des MDK erfolgt durch eine Umlage, die für je-
des Mitglied in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversiche-
rung erhoben wird. Damit sind die Aufträge an den MDK durch
die Gemeinschaft aller Krankenkassen und damit unabhängig
von der konkreten Inanspruchnahme finanziert. Nutzerbezoge-
ne Entgelte werden bei Aufträgen Dritter, z. B. der Sozialämter
erhoben. Auf Bundesebene nimmt der Medizinische Dienst der
Spitzenverbände der Krankenkassen (MDS) die Aufgaben einer
Spitzenorganisation wahr. Seine Aufgabe ist v. a. die Koordinie-
rung der Arbeit der MDK. […]

Aufgaben für die Pflegeversicherung:

1. Begutachtung bei Pflegebedürftigkeit. Das SGB XI schreibt
vor, dass die Pflegekassen den MDK mit den Ermittlungen zur
Feststellung der Pflegebedürftigkeit zu beauftragen haben.
Dies gilt sowohl für die häusliche als auch für die stationäre
Pflege. Die Ermittlungen umfassen sowohl die Untersuchung
der medizinischen Voraussetzungen der Pflegebedürftigkeit,
die Ermittlung des Hilfebedarfs anhand der Verrichtungen
des täglichen Lebens als auch die Empfehlung zu Pflegestu-
fen. Der individuelle Hilfebedarf des Pflegebedürftigen ent-
scheidet über die Einstufung in eine der drei Pflegestufen. […]

2. Qualitätsprüfung von Pflegeeinrichtungen. Neben den Be-
gutachtungsaufgaben obliegt dem MDK auch die Prüfung
der Qualität von Pflegediensten und Pflegeheimen. Dabei
wird der MDK im Auftrag der Landesverbände der Pflegekas-

sen tätig. Die Qualitätsprüfungen des MDK umfassen die
Prüfung der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität der Pfle-
ge. Der erstellte Prüfbericht wird der Einrichtung, den Pflege-
kassen und der Heimaufsicht zur Verfügung gestellt. Der
MDK vertritt eine beratungsorientierte Prüfkonzeption, d. h.
die Prüfberichte dienen in erster Linie dazu, der Einrichtung
den Stand ihrer Qualitätsentwicklung zu spiegeln und ihr da-
mit Anregungen für qualitätsverbessernde Prozesse zu ge-
ben. Bei erheblichen Qualitätsdefiziten können die Pflege-
kassen der Pflegeeinrichtung Auflagen erteilen oder bei
extremen Defiziten sogar den Versorgungsvertrag kündigen.

Aufgaben für die Krankenversicherung:

1. Einzelfallbezogene Begutachtung. Die Krankenkassen kön-
nen in allen Leistungsangelegenheiten eine gutachtliche
Stellungnahme des MDK einholen. Ziel ist es dabei, die medi-
zinischen Voraussetzungen der Notwendigkeit, Zweck-
mäßigkeit und Wirtschaftlichkeit sowie die Qualität der Lei-
stungen zu prüfen. Wesentliche Begutachtungsbereiche
sind Krankenhaus- und Rehabilitationsleistungen, die Ver-
sorgung mit Hilfsmitteln, die zahnmedizinische Versorgung,
die Prüfung von Arbeitsunfähigkeit sowie unkonventionellen
Heilmethoden. […]

2. Strukturprüfung. Neben den Einzelfallprüfungen haben sich
inzwischen auch Strukturprüfungen von Einrichtungen eta-
bliert. Kennzeichen der Strukturprüfungen ist die Einschät-
zung der Gesamtversorgungssituation einer Einrichtung
über die Prüfung einer relevanten Zahl von Einzelfällen durch
Stichproben. Eine Stichprobenprüfung ist insbesondere nach
§ 17 c KHG im Krankenhausbereich vorgesehen. Konkret wer-
den hier die Notwendigkeit der stationären Aufnahme und
die korrekte Kodierung der Abrechnungsfälle im Kranken-
haus geprüft. […]

3. Grundsatzberatung. Der MDK und der MDS beraten die Kran-
kenkassen und deren Verbände in allen allgemein medizini-
schen und pflegerischen Fragen. Ein wesentliches Arbeitsfeld
ist die Bewertung neuer und bestehender medizinischer Ver-
fahren. Weitere wichtige Beratungsfelder sind die Weiter-
entwicklung von Versorgungsstrukturen und Vergütungen.
[…]

Peter Pick

Quelle: Deutscher Verein für öffentliche und priva-
te Fürsorge e. V. (Hg.): Fachlexikon der sozialen Ar-
beit. 6. Auflage. Nomos Verlagsgesellschaft, Ba-
den-Baden 2007. 1.195 Seiten. 44,- Euro. ISBN
978-3-8329-1825-5. Seite 634 ff.

Was ist eigentlich der MDK?
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Insgesamt sind 38 der Kriterien bewohn-
erbezogen, die übrigen beziehen sich auf die
Einrichtung. Die bewohnerbezogenen Kri-
terien werden an einer nach dem Zu-
fallsprinzip ermittelten Stichprobe von
zehn Prozent der alten Menschen unter-
sucht. Mittels eines Punktesystems werden
daraus Noten errechnet, die sich an den
Schulnoten von 1 (sehr gut) bis 5 (mangel-
haft) orientieren. Es gibt dabei Einzelnoten
für jedes der insgesamt 64 Kriterien, die zu
Teilnoten für die vier Prüfbereiche sowie ei-
ner Gesamtnote für die Einrichtung zusam-
mengefasst werden. Zur besseren Einord-
nung der Heime wird dieser die
Durchschnittsnote aller der bis dahin über-
prüften Einrichtungen auf Landesebene ge-
genübergestellt.

Außerdem wird eine Befragung von Be-
wohnern nach 18 Kriterien durchgeführt.
Auch hieraus errechnet sich eine Note, die
zwar ebenfalls öffentlich ausgewiesen wird,
allerdings nicht in die Gesamtnote der Ein-
richtung einfließt. Da sich die alten Men-
schen in einem Abhängigkeitsverhältnis zur
Einrichtung befinden und außerdem erfah-
rungsgemäß zu Zufriedenheitsäußerungen
tendieren, wird die Aussagefähigkeit von
Bewohnerbefragungen von Fachleuten ge-
nerell problematisiert. Trotz dieser Ein-
schränkung ist es aber nur schwer nachvoll-
ziehbar, dass die Sicht der Bewohner gar
keinen Einfluss auf die Gesamtbewertung
des Heimes hat. Die alten Menschen wer-
den also offensichtlich nicht für fähig gehal-
ten, ihre eigene Lebenssituation adäquat
beurteilen zu können. Es zeigt sich darin ein
defizitäres Bewohnerbild, welches das sub-
jektive Erleben der alten Menschen in kei-
ner Weise ernst nimmt.

Gemäß den Vorgaben des Pflege-Wei-
terentwicklungsgesetzes werden die Noten
sowohl im Internet (z. B. unter www.pflege-
lotse.de) wie auch durch Aushang im Ein-
gangsbereich des Heimes veröffentlicht.
Dies soll zu mehr Transparenz beitragen
und Heimplatzsuchende bei ihrer Entschei-
dung unterstützen.

Die Noten können sich für das Heim so-
mit zu einem wichtigen Marketinginstru-
ment entwickeln. Andererseits wird gerade
in Regionen mit einem Überangebot an
Heimplätzen eine »schlechte Note« für die
Einrichtung vermutlich zu Nachfragepro-
blemen führen, die sie letztlich sogar in ih-

rer wirtschaftlichen Existenz gefährden
kann.

Fehlende wissenschaftliche
Grundlage

Die Schaffung von Transparenz ist zwar
prinzipiell sehr begrüßenswert, doch das
vom MDK verwendete Instrument er-
scheint dazu völlig ungeeignet. Ein grundle-
gendes Problem haben die Verfasser im
Vorwort der Prüfanleitung selbst beschrie-
ben: »Die Vertragsparteien … haben diese
Vereinbarung in dem Wissen geschlossen,
dass es derzeit keine pflegewissenschaftlich
gesicherten Erkenntnisse über valide Indi-
katoren der Ergebnis- und Lebensqualität
der pflegerischen Versorgung in Deutsch-

land gibt.« Es wird also mit einem Instru-
ment geprüft, das für die Heime die skiz-
zierten weitreichenden Folgen haben kann,
aber erklärtermaßen wissenschaftlich in
keiner Weise fundiert ist.

Ein Gutachten des Pflegewissenschaft-
lers Prof. Dr. Stefan Görres kommt zu ei-
nem ähnlichen Ergebnis: »Die Prüfberichte
… treffen kaum Aussagen über die tatsäch-
liche Lebenssituation pflegebedürftiger
Menschen.« Dieses vernichtende Urteil be-
zieht sich zwar auf den vorherigen Prüfleit-
faden des MDK, doch da dieser zu großen
Teilen in die neue Richtlinie eingeflossen
ist, kann auch die Kritik im Wesentlichen
darauf übertragen werden.

In dem neuen Prüfkatalog sind im Be-
reich der »Pflege und medizinischen Ver-
sorgung« 33 der 35 Kriterien als »bewohn-
erbezogen« deklariert. Von diesen 33
angeblich bewohnerbezogenen Kriterien
müssen jedoch 31 (= 93,9 Prozent) durch
die Pflegedokumentation nachgewiesen
werden. Dies bedeutet, dass der MDK, ent-
gegen den Vorgaben des Gesetzgebers,
nicht die Lebensqualität der Bewohner
überprüft, sondern fast ausschließlich die
Verschriftlichung der Leistungen. Bei einer
unvollständigen Dokumentation wird,
selbst wenn sich der Bewohner in einem
»guten Pflegezustand« zeigt, eine mangel-
hafte Erbringung der Leistungen unter-
stellt, die sich negativ auf die Note aus-
wirkt. Da für die Einrichtungen aber eine
überdurchschnittliche Note von so großer
Bedeutung ist, sind sie somit gezwungen, ih-
re Aktenführung weiter zu optimieren. Wie

bereits zuvor ausgeführt, geht dies bei
gleichbleibender Personalausstattung zulas-
ten der praktischen Pflege.

Die Dokumentationsanforderungen des
MDK sind so weitreichend, dass sie außer-
dem grundlegende ethische Fragen aufwer-
fen. Letztlich wird dabei gefordert, »gläser-
ne Bewohner« zu schaffen, die nicht nur in
ihrem aktuellen Befinden, sondern auch in
ihrer Biografie jeglicher Intimsphäre be-
raubt werden. Dem liegt ein katastrophales
Missverständnis biografischer Arbeit zu-
grunde, denn diese darf niemals ein Selbst-
zweck sein, sondern hat nur dann ihre Be-
rechtigung, wenn daraus Konsequenzen für
die aktuelle Betreuung eines Bewohners re-
sultieren.

Keine einheitliche Umsetzung

Ein weiteres Problem zeigen die stark
differierenden Ergebnisse der Prüfungen in
den verschiedenen Bundesländern. Die Dis-
krepanz der Durchschnittsnoten zwischen
Baden-Württemberg und Hamburg um 1,7
Punkte legt die Vermutung einer uneinheit-
lichen Umsetzung des Instruments nahe. In
der Praxis ist zudem festzustellen, dass die
Prüfungen auch personenabhängig sind. So
ist mir eine Einrichtung bekannt, die den
Bewohnern ein umfangreiches, sogar preis-
gekröntes Veranstaltungsprogramm bietet.
Dort wird zwar die Teilnahme der Bewoh-
ner dokumentiert, nicht jedoch, wie von
den Prüfern gefordert, deren Reaktionen
und Befindlichkeiten während der Veran-
staltungen. Auf den Einwand der Heimlei-
tung, dass bei Umsetzung dieser Forderun-
gen aufgrund des zeitlichen Aufwandes das
Veranstaltungsangebot sicherlich reduziert
werden müsse, entgegneten ihm der MDK-
Mitarbeiter: »Dann ist das auch nicht
schlimm.« Eine Aussage, die an Zynismus
kaum zu überbieten sein dürfte.

In den Medien ist im Zusammenhang
mit den Überprüfungen der Heime in An-
spielung auf den »Technischen Überwa-
chungsverein« häufig vom »Pflege-TÜV«
die Rede. Eine Bezeichnung, welche die
Realität offensichtlich genau trifft, denn es
geht dabei nicht um die Lebenszufrieden-
heit der Bewohner, sondern um die korrek-
te Anwendung von Dokumentationstechni-
ken.

Gerichtliche Klagen anhängig

Aufgrund dieser Zusammenhänge ist es
nur verständlich, dass zwischenzeitlich ge-
richtliche Klagen gegen das Verfahren an-
hängig sind. Einer der Kläger ist die Caritas-
Betriebsführungs- und Trägergesellschaft
mbH (CBT). Sie lässt sich vor Gericht von
dem renommierten Sozialrechtler Prof. Dr.
Thomas Klie vertreten, der zur Gesamtpro-
blematik bemerkt: »Der MDK macht die

5 / 2010SOZIAL wirtschaft

THEMA

»Viele Dokumentationsanforderungen werfen
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Qualität der Pflege ganz wesentlich an den
Eintragungen in der Pflegedokumentation
fest – und dies mangels tragfähiger Indika-
toren für die Ergebnisqualität.« CBT-Ge-
schäftsführer Franz Stoffer führt dazu er-
gänzend aus, dass »der mit den Prüfungen
verbundene bürokratische Aufwand nicht
zu rechtfertigen (ist). Durchschnittlich wen-
det ein Heim mittlerer Größe 80 Stunden
für die Begleitung und Nachbereitung der
MDK-Prüfung auf, Zeit, die für die Beglei-
tung und Assistenz der pflegebedürftigen
Bewohner nicht zur Verfügung steht.«

Zusammenfassend lässt sich festhal-
ten, dass die Note die Lebensqualität der
Bewohner in keiner Weise abbildet. Das
Instrument täuscht nicht nur die Verbrau-
cher, die sich davon eine Hilfestellung bei
der Auswahl geeigneter Anbieter erhof-
fen, sondern es führt vor allem zu einem
weiteren Anstieg der Bürokratie in den
Heimen, welche erhebliche negative Aus-
wirkungen auf die Pflege- und Betreu-
ungsqualität hat. ◆
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